
ADAC-AFFÄRE: AUSLÖSER
FÜR FLURSCHÄDEN IN 
DER GESAMTEN VERBANDS-
LANDSCHAFT?
Umfangreiche wirtschaftliche Aktivitäten versus Vereins-Leitbild

Wer glaubt, die allgemeine Diskussion um die Stellung des ADAC bleibe 

notwendigerweise auf die Verhältnisse dieses Vereins beschränkt, der irrt. 

Der ADAC-Fall kann vielmehr Auswirkungen auf alle Verbände haben, die sich 

wirtschaftlich betätigen respektive über eine Service-Gesellschaft verfügen. 

VERBAND & RECHT



DER VEREINSKONZERN – AUSLÖSER 

DER VEREINSRECHTLICHEN DIS-

KUSSION

In der öff entlichen Diskussion wird 

überwiegend als kritisch herausgestellt, 

dass der ADAC mit seinen umfangreichen 

wirtschaft lichen Aktivitäten dem Leitbild 

des Vereins nicht mehr entspreche. Er 

sei intransparent und biete seinen Mit-

gliedern praktisch keine Mitwirkungs-

möglichkeit. Bei einem Jahresumsatz 

von mehr als einer Milliarde Euro sei der 

ADAC ein Großunternehmen und müsse 

daher auch als solches behandelt werden. 

In dieser Diskussion wird oft  übersehen, 

dass der ADAC – soweit von außen erkenn-

bar – seine wirtschaft lichen Tätigkeiten 

im Wesentlichen nicht selbst, sondern 

durch Tochter-Kapitalgesellschaft en aus-

übt, die im Anteilseigentum des ADAC 

stehen. Damit stellt sich die Frage, ob 

diese Gestaltung auf vereinsrechtliche Be-

denken stößt. Diese Meinung wird in den 

Medien immer wieder vertreten. Es lohnt 

sich daher, dieses Verbandskonstrukt ein-

mal näher zu beleuchten.

AUSGLIEDERUNG WIRTSCHAFT-

LICHER GESCHÄFTSBETRIEBE IN 

EINE KAPITALGESELLSCHAFT

Verbreitet fi ndet sich im Vereinswesen 

die Praxis, eine bisher im Verein ausge-

übte wirtschaft liche Betätigung (WGB) 

in eine Kapitalgesellschaft  auszulagern, 

die sich im mehrheitlichen (meist: allei-

nigen) Anteilsbesitz des Vereins befi ndet. 

Dasselbe gilt, wenn die wirtschaft liche 

Betätigung nicht vom Verein in die Kapi-

talgesellschaft  verlagert, sondern in der 

Gesellschaft  originär aufgenommen wird. 

Das Halten der Beteiligung wird auf der 

Ebene des Vereins dessen Vermögensver-

waltung zugerechnet, was vereinsrecht-

lich jedenfalls so lange unschädlich ist, 

wie das Halten der Beteiligung nicht zum 

Hauptzweck des Vereins wird. Folglich ist 

die externe Betätigung nicht eintragungs-

schädlich, wenn sie sich dem ideellen Ver-

einszweck funktional unterordnet.

Diese Auff assung setzt voraus, dass die 

Beteiligung eines nichtwirtschaft lichen 

Vereins an einer Kapitalgesellschaft  nach 

dem geltenden Vereinsrecht überhaupt 

grundsätzlich zulässig ist. Es wird allge-

mein anerkannt, dass ein Verein Anteile 

an einer GmbH oder Aktiengesellschaft  

halten darf. Es ist auch unstreitig, dass ein 

eingetragener Verein Gründungsgesell-

schaft er einer GmbH sein kann. Nach dem 

gesellschaft srechtlichen Trennungsprin-

zip sind die Handlungs- und Vermögens-

sphären der Kapitalgesellschaft  einerseits 

und des Anteilseigners (Verein) anderer-

seits völlig voneinander verselbstständigt. 

Daher wird der eingetragene Verein durch 

die Beteiligung an einer Kapitalgesell-

schaft  noch nicht zu einem wirtschaft li-

chen Verein im Sinne des § 22 BGB. Dies 

gilt so lange, wie der Verein lediglich sein 

eigenes Vermögen in Form einer gesell-

schaft srechtlichen Beteiligung verwaltet. 

Anders verhält es sich dagegen, wenn der 

Verein eine Beteiligung im Interesse seiner 

Mitglieder hält und an diese Gewinne aus-

schüttet. In diesem Fall bietet der Verein 

seinen Mitgliedern eine unternehmeri-

sche Leistung an und wird dadurch zum – 

eintragungsschädlichen – wirtschaft li-

chen Verein.
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GRUNDLAGE: DAS ADAC-URTEIL 

DES BGH VON 1982

Eine Mehrheitsbeteiligung ist nach dem 

berühmten ADAC-Urteil des BGH vom 

29.9.1982 (BGHZ 85, 84) grundsätzlich 

vereinsrechtlich zulässig und daher nicht 

eintragungsschädlich. Dies gilt nach BGH 

auch dann, wenn der Verein geschäft s-

leitende Befugnisse in der Gesellschaft  

ausübt und mit ihr in vielfacher Hinsicht 

personell verfl ochten ist. Der BGH vertrat 

die Auff assung, dass die zivilrechtliche 

Unterscheidung in eintragungsfähige 

nichtwirtschaft liche bzw. nicht eintra-

gungsfähige (konzessionsbedürft ige) wirt-

schaft liche Vereine allein auf dem Gedan-

ken des Gläubigerschutzes beruhe. Der 

BGH sah keine Gefährdung der Gläubiger 

in der Tatsache, dass der ADAC alleiniger 

Aktionär einer AG war, dort geschäft slei-

tende Befugnisse ausübte und mit der AG 

personell verfl ochten war. Dieses BGH-

Urteil bildet die Grundlage für die heutige 

Struktur des ADAC-Konzerns und hat des-

sen umfangreiche wirtschaft liche Betäti-

gung erst ermöglicht.

SCHUTZBELANGE DER GLÄUBIGER 

GEWÄHRLEISTET

Nach BGH wird den Schutzbelangen 

der Gläubiger einer ausgelagerten Kapi-

talgesellschaft dadurch in ausreichen-

dem Maße Rechnung getragen, dass die 

Kapitalgesellschaft – im entschiedenen 

Fall: eine AG – ihren Gläubigern alle mit 

der Rechtsform der Kapitalgesellschaft 

verbundenen Sicherheiten biete. Die 

Beteiligung eines nichtwirtschaftlichen 

Vereins an einer AG könne zwar dann 

nachteilige Auswirkungen auf die Gläu-

bigerinteressen haben, wenn die Haf-

tung des Vereins als herrschendes Un-

ternehmen in einem faktischen Konzern 

mangels einer (gesetzlich nicht vorgese-

henen) Mindestkapitalausstattung des 

Vereins ins Leere ginge (vgl. § 317 Abs. 4 

AktG, § 309 Abs. 4 S. 3 AktG). Doch werde 

dieses Manko durch die persönliche und 

gesamtschuldnerische Haftung des Ver-

einsvorstandes und die gleichgelagerte 

Haftung der Vorstands- und Aufsichts-

ratsmitglieder der AG (§§ 317 Abs. 3,

318 AktG) ausgeglichen. Nach dem 

ADAC-Urteil des BGH begegnet daher 

die Gründung einer GmbH durch einen 

Verein keinen vereinsrechtlichen Be-

denken.

ZUNEHMENDE KRITIK AN DEM 

ADAC-URTEIL

Obwohl das ADAC-Urteil des BGH nun 

schon lange Jahre zurückliegt, wurde es 

zwischenzeitlich von der Rechtsprechung 

noch als aktuell behandelt  (z. B. Beschluss 

des LG München vom 30.8.2001, DB 2003, 

1316). Das LG München hielt das BGH-Ur-

teil für „jedenfalls nicht unvertretbar“ und 

legte es seiner Entscheidung „im Interesse 

der Rechtssicherheit“ zugrunde. Diese er-

kennbare Skepsis des LG München mag da-

mit zu tun haben, dass das ADAC-Urteil seit 

geraumer Zeit von maßgeblichen Stimmen 

in der Fachliteratur heft ig kritisiert wird.

Eine im Vordringen begriff ene Auff as-

sung im vereinsrechtlichen Schrift tum 

möchte die unternehmerische Betätigung 

der beherrschten Tochter-Kapitalgesell-

schaft  dem Verein als eigene unternehme-

rische Tätigkeit zurechnen. Nach dieser 
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